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Notdienste
Notrufe
Feuernotruf / Rettungsdienst, Tel. 112
Polizeiposten Markgröningen (Einbruch, Überfall, Unfall), 
Tel. 07145 9327-0
bei Abwesenheit Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 941-0

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117

an Wochenenden und Feiertagen
Bereitschaftspraxis Bietigheim-Bissingen 
Bitte beachten Sie, dass die Bereitschaftspraxis 
von Montag bis Freitag geschlossen ist.
Krankenhaus Bietigheim, Riedstr. 12, 
74321 Bietigheim-Bissingen
Samstag und Sonntag: 8.00 - 22.00 Uhr
Feiertage: 8.00 - 22.00 Uhr
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne 
vorherige Anmeldung in die Bereitschaftspraxis kommen. Für nicht 
gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer erforder-
lichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 116117 angefragt 
werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei Verdacht 
auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der Rettungsdienst 
unter der 112 alarmiert werden.

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst, 
Tel. 116 117
Bei akuten Erkrankungen und anderen Notfällen:
Kinder Bereitschaftspraxis Ludwigsburg, Klinikum Ludwigsburg, 
Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 18 - 22 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 8 - 22 Uhr.
Bitte bringen Sie die Versichertenkarte mit.
Die Bereitschaftspraxis ist Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
geschlossen.

Augen-, Kinder- und HNO-ärztlicher  
Bereitschaftsdienst: Tel. 116 117

Krankentransporte: Tel. 19 222

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst,  
Ansage und Vermittlung (A&V e. V.)
www.zahnarzt-notdienst.de

Wochenend- und Feiertagsdienste

Sozialstation Vaihingen an der Enz:
Friedrichstraße 10, 71665 Vaihingen an der Enz
Ambulante Alten- und Krankenpflege:
Telefon: 18900
Haushaltsnaher Dienst mit Familienpflege:
Telefon: 18900
Betreuungsgruppe für Demenzkranke in Vaihingen:
Donnerstag 15 - 18 Uhr, Anmeldung unter Tel. 18954
Beratungsbesuche und Pflegekurse:
Telefon: 18900
Für persönliche Beratungen stehen wir Ihnen weiterhin zur Ver-
fügung. Bleiben Sie gesund!
Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz:
Der Gesprächskreis findet immer am 1. Montag im Monat statt.
Montag, 03.11.2025, von 17.30 - 19.30 Uhr Betreutes Woh-
nen (Pulverturm) Vaihingen/Enz.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig!
Wochenenddienst vom 18.-19.10.2025
Renate Barthold, Andrea Beurer, Manuel Kiefer, Kerstin Werner

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Mittwoch, 15.10.2025
Arkaden-Apotheke Heimerdingen, Karlstr. 6, 71254 Ditzingen, 
Tel.: 07152 - 5 88 77

Apotheke im E-Center, Riedstr. 4, 74354 Besigheim, 
Tel.: 07143 - 80 18 53
Donnerstag, 16.10.2025
Stromberg-Apotheke, Am Markt 8, 74372 Sersheim, 
Tel.: 07042 - 3 22 11
Ostertor-Apotheke, Ostergasse 33, 71706 Markgröningen, 
Tel.: 07145 - 45 97
Freitag, 17.10.2025
Apotheke im Centrum, Ortszentrum 3, 75428 Illingen, 
Tel.: 07042 - 29 55
Strohgäu-Apotheke Münchingen, Hauptstr. 2, 
70825 Korntal-Münchingen, Tel.: 07150 - 53 00
Samstag, 18.10.2025
Enz-Apotheke Bissingen, Kreuzstr. 12, 
74321 Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142 - 92 00 13
Schloss-Apotheke, Hauptstr. 9, 71282 Hemmingen, 
Tel.: 07150 - 91 67 91
Sonntag, 19.10.2025
Schloss Apotheke Vaisana, Andreaestr. 16/1, 
71665 Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 - 3 76 81 00
Apotheke Dr. Dorda, Bahnhofstr. 89, 71679 Asperg, 
Tel.: 07141 - 6 30 51
Montag, 20.10.2025
Enz-Apotheke Enzweihingen, Vaihinger Str. 4, 
71665 Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 - 54 31
Bahnhof Apotheke, Weinstr. 6, 74354 Besigheim, 
Tel.: 07143 - 3 58 49
Dienstag, 21.10.2025
Obere Apotheke, Marktplatz 13, 71665 Vaihingen an der Enz, 
Tel.: 07042 - 9 51 50
Schiller Apotheke im Sand, Großingersheimer Str. 17, 
74321 Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142 - 5 15 40
Mittwoch, 22.10.2025
Apotheke am Bergle Kleinglattbach, Schillerstr. 46, 
71665 Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 - 50 63
Neckar-Apotheke, Tiefengasse 19, 74379 Ingersheim, 
Tel.: 07142 - 2 02 80

Pflegerische Dienstleistungen

Hospizgruppe Vaihingen an der Enz – Einsatzleitung
Felicitas Benz und Margret Wagner
Kontakt: Tel.: 07042 3767395, www.vaihingen-enz.hospiz-bw.de
E-Mail: vaihingen-enz@hospiz-bw.de
Beratung rund um das Thema Pflege
Landratsamt Ludwigsburg – Außenstelle Vaihingen/Enz – 
Pflegestützpunkt
Tel. 07141 144-2467, E-Mail: psp-vai@landkreis-ludwigsburg.de
Krebsberatungsstelle für Patienten/Angehörige im Landkreis 
Ludwigsburg
Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg, Tel. 07141 99-67871
(kostenfreie psychologische und sozialrechtliche Beratung)
Zahnärztlicher Sonntagsdienst
Der Sonntagsdienst der Zahnärzte ist beim zahnärztlichen Not-
dienst telefonisch unter der Nummer 0711 7877733 zu erfragen.
Sonntagsdienst der Tierärzte
Der tierärztliche Notdienst ist über die Telefonnummer des Haus-
tierarztes/-ärztin zu erfragen.
Störungen der Haustechnik/Installation
Notdienste der Elektroinnung Ludwigsburg, Tel. 07141 220353, 
rund um die Uhr erreichbar.
Gas- und Wassernotdienste der Innung Sanitär und Heizung Ludwigs-
burg, Tel. 0172 8917296.
Störungen im Ver- und Entsorgungsnetz in Oberriexingen
Bei Unterbrechung der Strom-/Gas- und Wasserversorgung, bei 
Gasgeruch, Wasserrohrbrüchen außerhalb von Gebäuden sowie bei 
Einleitung von Schadstoffen in die Kanalisation verständigen Sie den 
24h-Bereitschaftsdienst für Störungen der Stadtwerke Bietigheim-
Bissingen (SWBB): Tel. 07142 7887111.
Pyur (ehem. Primacom)
Tel. 030 25777777
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Aus der Arbeit
des Gemeinderates

Aus der Gemeinderatssitzung vom 23.09.2025
Vor dem Einstieg in die Tagesordnung begrüßte der Bürgermeis-
ter (BM) Herr Keller die anwesenden Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte und hieß auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich Willkommen zur 
Gemeinderatssitzung am 23.09.2025
BM Keller erklärte vorab, dass der TOP 4 abgesetzt wurde.

TOP 1
Einwohnerfragestunde
Es lagen keine Anfragen aus der Einwohnerschaft vor.

TOP 2
Straßenzustandserfassung Gemarkung Oberriexingen 2025
BM Keller erläuterte, dass die Stadt Oberriexingen für die Verwal-
tung, Unterhaltung und Sanierung der örtlichen Gemeindestraßen 
zuständig sei. Er erklärte, dass die Stadt Oberriexingen kurz- bis 
mittelfristig Klarheit über die künftig anfallenden Straßenbaumaß-
nahmen und Investitionen haben wolle und deshalb im Jahr 2024 
eine Straßenzustandserfassung beauftragt worden sei (die letzte 
Zustandserfassung fand im Jahr 2015 statt). Ziel sei es gewesen, 
daraus die Dringlichkeit der kommenden Investitionen ableiten zu 
können. BM Keller informierte, dass mit der Erfassung und Aus-
wertung das Ingenieurbüro Westram aus Bietigheim-Bissingen be-
auftragt worden sei.
BM Keller berichtete, dass sich das Straßennetz in Oberriexingen 
mehrheitlich in einem guten Zustand befinde. Er fügte hinzu, dass 
bei den Straßen, die sich in einem weniger guten oder schlechten 
Zustand befänden, zusammen mit den Stadtwerken der aktuelle 
Sanierungsbedarf der Ver- und Entsorgungsmedien erörtert wor-
den sei. Aus diesen Erkenntnissen sei eine feinabgestufte Priorisie-
rung erarbeitet worden.
BM Keller nannte folgende Straßen, die einen kurzfristigen Hand-
lungsbedarf aufwiesen (Priorität A):
•	 Die Hauffstraße zusammen mit dem Kreuzungsbereich der 

Friedrichstraße
•	 Die Römerstraße
BM Keller informierte, dass die Verwaltung die Sanierung der 
Hauffstraße/Friedrichstraße als erste Maßnahme priorisiert habe, 
die zeitlich in den Jahren 2025–2026 (Planung, Ausschreibung/
Vergabe, Ausführung) umgesetzt werden solle. Die Sanierung der 
Römerstraße sei für den Zeitraum von 2027 bis 2028 geplant wor-
den.
BM Keller erläuterte separat, dass ein Feldweg, der vom Gewerbe-
gebiet „Im Erkerstal“ in westlicher Richtung nach Vaihingen ver-
läuft, betrachtet werden müsse. Dieser diene teilweise als Radweg-
verbindung zwischen Oberriexingen und Vaihingen. Er berichtete, 
dass der Zustand abschnittsweise aus Sicht der Verkehrssiche-
rungspflicht kritisch sei. Der tatsächliche Umfang müsse gesondert 
festgelegt und die daraus entstehenden Kosten ermittelt werden. 
Mittelfristig sei derzeit eine Sanierung für das Haushaltsjahr 2030 
angedacht.
BM Keller informierte, dass die Verwaltung beabsichtige, entspre-
chend der Dringlichkeit und den Anforderungen an die Verkehrs-
sicherheit die notwendigen Maßnahmen in die weitere Haushalts- 
und Finanzplanung ab 2026 aufzunehmen und abzuarbeiten.
BM Keller begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn West-
ram vom Ingenieurbüro Westram aus Bietigheim-Bissingen.
Herr Westram erläuterte, dass der Zustand der Straßen in Oberrie-
xingen mithilfe eines Programms erfasst worden sei und entspre-
chend eingeschätzt worden sei, wie der aktuelle Zustand sei. Er 
erklärte, dass die KI hierbei Schadensklassen festgelegt habe.
Stadtrat Stecher fragte, was die Grobkosten umfassen würden. 
Herr Westram meinte, dass die Grobkosten ungefähre Kosten-

schätzungen seien, bei denen jedoch nicht alle Kosten berücksich-
tigt würden.
Stadtrat Stecher erkundigte sich, ob in der Vergangenheit in der 
Hauffstraße, zusammen mit dem Kreuzungsbereich der Fried-
richstraße und der Römerstraße bereits Reparaturarbeiten erfolgt 
seien. BM Keller antwortete, dass bereits kleinere Reparaturarbei-
ten durchgeführt worden seien. Herr Westram ergänzte, dass nur 
punktuell nachgearbeitet worden sei. Er berichtete weiter, dass 
in der Hauffstraße in den letzten 20 bis 30 Jahren keine größeren 
Maßnahmen erfolgt seien.
Stadtrat Stecher erfragte die Dauer der Sperrung, sobald dort eine 
Sanierung stattfinden werde. Herr Westram erklärte, dass sobald 
man an die Asphaltschicht gehe, die Straße voll gesperrt werden 
müsse. Die Vollsperrung werde aber nicht länger als eine Woche 
dauern. Sollte eine weitere Sperrung nötig sein, würden diese nur 
halbseitig erfolgen.
Stadträtin Schäberle äußerte ihre Bedenken bezüglich des Gewer-
bes in der Hauffstraße. Herr Westram betonte, dass auf die Firmen 
zugegangen werden sollte, um eine klare Kommunikation gewähr-
leisten zu können.
Stadtrat Bannert erklärte, dass er die Einstufungen und den Hand-
lungsbedarf der Straßen nachvollziehen könne. Er meinte, dass bei 
den Straßensanierungen auch die Wärmeplanung berücksichtigt 
werden müsse. Er appellierte, dass nach einer Sanierung die Stra-
ßen nicht nochmals wegen einer Wärmeplanung oder Ähnlichem 
neu aufgemacht werden sollten. Herr Westram stimmte dem zu 
und erklärte, dass man im Zuge einer Sanierung auf die Wärme-
planung, Kommunikationsanbieter etc. zugehen und diese entspre-
chend beteiligen müsse.
Der Gemeinderat nahm das Ergebnis der Straßenzustands-
erfassung 2025 zur Kenntnis und stimmte dem weiteren 
Vorgehen zu.

TOP 3
Sanierungsgebiet „Stadtkern III":
„Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept“ (GEK) und „Ge-
bietsbezogenes integriertes städtebauliches Entwicklungs-
konzept“ (ISEK) mit Antragstellung in ein Programm der 
Städtebaulichen Erneuerung
Aufgrund von Befangenheit rückten Herr Ott, Herr Hess und Herr 
Laier vom Tisch zurück und nahmen im Zuschauerraum Platz.
BM Keller erläuterte, dass das Ministerium für Landesentwicklung 
und Wohnen (MLW) für die Programme der städtebaulichen Er-
neuerung ein „Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept“ (GEK) 
sowie ein davon abgeleitetes „Gebietsbezogenes Integriertes Städ-
tebauliches Entwicklungskonzept“ (ISEK) erwarte. Er erklärte, dass 
beide Konzepte die Leitplanken für die zukünftige städtebauliche 
Entwicklung Oberriexingens beschrieben hätten. Das „Gesamt-
städtische Entwicklungskonzept“ diene dabei insbesondere der 
Herleitung und Begründung des künftigen Sanierungsgebietes. BM 
Keller berichtete, dass aufbauend auf den Ergebnissen des GEK im 
Rahmen des ISEK die Abgrenzung des Antragsgebiets sowie die 
konkreten Ziele für das neue Sanierungsgebiet abgeleitet würden.
BM Keller wies darauf hin, dass die städtebaulichen Missstände 
ein gebündeltes kommunales Vorgehen erforderlich machten. Die 
Stadt Oberriexingen werde die anstehenden Aufgaben nur unter 
Einsatz von Fördermitteln des Landes und gegebenenfalls des Bun-
des in der angestrebten Qualität durchführen können. Aus diesem 
Grund habe die Stadt geplant, im Jahr 2025 einen Förderantrag zu 
stellen.
BM Keller informierte, dass beide Konzepte, GEK und ISEK, unter 
maßgeblicher Beteiligung der Bürger erstellt worden seien. Die Er-
gebnisse der Online-Befragung seien von der KE in das GEK und 
das ISEK eingearbeitet worden. Er betonte, dass welche Ziele bzw. 
Maßnahmen letztendlich beschlossen und realisiert würden, dem 
Gemeinderat als zuständigem Organ der Stadt Oberriexingen so-
wie der Finanzierbarkeit vorbehalten bleibe.
Am 05. Juli 2025 habe eine Klausursitzung des Gemeinderats im 
Rahmen der Erarbeitung des Gesamtstädtischen Entwicklungs-
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konzepts (GEK) sowie des Gebietsbezogenen Integrierten Städte-
baulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) stattgefunden. BM Keller 
berichtete, dass die Ziele und Maßnahmen entsprechend diskutiert 
worden seien.
BM Keller habe Frau Kitzler und Herrn Böhringer begrüßt und ih-
nen das Wort übergeben. Herr Böhringer habe alle Anwesenden 
begrüßt und das GEK sowie ISEK vorgestellt. Er verwies auf die 
Präsentation.
Herr Böhringer informierte, dass die Gemeinderatssitzung im Juli 
sowie die Befragungsbögen, bei denen die Bevölkerung Gelegen-
heit hatte, sich zu äußern, in die Beurteilung eingeflossen seien. 
Insbesondere sei das Sanierungsgebiet betrachtet und die Gebäu-
dezustände sowie die vorhandenen Mängel und Missstände be-
gutachtet worden.
Herr Böhringer teilte mit, dass bereits ein Termin für Ende Novem-
ber beim Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen (MLW) 
vorliege, bei den weiteren Gesprächen geführt werden sollten.
Frau Kitzler erläuterte die Punkte 2 bis 4 der Präsentation.
Stadtrat Fetzer gab die Anregung, im Bericht zu erwähnen, welche 
Flächen versiegelt seien. Frau Kitzler entgegnete, dass dies jährlich 
ausgewiesen werde.
Stadtrat Bannert erkundigte sich, wie lange man als Privatperson 
warten solle, um eine Maßnahme umzusetzen. Frau Kitzler ant-
wortete, dass man mit Maßnahmen warten solle, bis das Sanie-
rungsgebiet als Satzung beschlossen sei. BM Keller ergänzte, dass 
Genehmigungen und Förderplanungen nicht förderschädlich sei-
en, man aber keine Maßnahmen vor dem Satzungsbeschluss um-
setzen solle.
Stadtrat Bannert fragte zudem nach, was passiere, wenn eine Pri-
vatperson keine Maßnahme umsetzen wolle. Herr Böhringer er-
klärte, dass daraus für diese Person keine Nachteile entstünden.
Stadträtin Schäberle erkundigte sich, wie es mit dem Firmenge-
bäude „Intek“ aussähe und ob es dort ebenfalls Förderungen gebe. 
Herr Böhringer erläuterte, dass der Grunderwerb ein Jahr vor In-
krafttreten der Satzung förderfähig sei.
Stadtrat Fetzer fragte nach der Förder- und Auszahlungsfähigkeit. 
Herr Böhringer erklärte, dass dies von den Verhandlungen mit 
dem Regierungspräsidium (RP) und dem Ministerium für Landes-
entwicklung und Wohnen (MLW) abhänge.
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die folgenden Be-
schlüsse:
1. Der Gemeinderat der Stadt Oberriexingen beschließt das 
„Gesamtstädtische Entwicklungskonzept“ (GEK) und das 
„Gebietsbezogene integrierte städtebauliche Entwicklungs-
konzept“ (ISEK).
2. Der Gemeinderat der Stadt Oberriexingen beschließt 
einen Antrag auf die Aufnahme in ein Programm der städ-
tebaulichen Erneuerung zu stellen.
3. Der Gemeinderat der Stadt Oberriexingen beschließt, 
bei künftigen Planungen und Entwicklungen in der Ge-
samtstadt und insbesondere im künftigen Sanierungsgebiet 
„Stadtkern III“ nach Programmaufnahme das GEK und 
ISEK zu beachten und entsprechend den zur Verfügung ste-
henden Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der jähr-
lichen Haushaltsplanungen umzusetzen.

TOP 4
Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren: Abbruch 
eines bestehenden Wohnhauses und Neubau eines Einfa-
milienwohnhauses mit Doppelgarage, Austr. 4, Flst. 160
Der TOP wurde abgesetzt.

TOP 5
Neufassung der Ehrenordnung für die Stadt Oberriexingen
BM Keller erklärte, dass die bisher gültige Ehrenordnung der Stadt 
Oberriexingen vom 12.11.2024 der Stadt Anhaltspunkte für die 
Ehrung und Auszeichnung von Bürgerinnen und Bürgern gebe, die 
sich in besonderem Maße für die Stadt engagiert hätten. Darüber 
hinaus definiere sie auch Anerkennungen bei Jubiläen und Ster-

befällen. Die Stadtverwaltung habe die Regelungen der Ehrenord-
nung bereits mehrfach angewandt und dabei positive Erfahrungen 
gesammelt.
Es sei aufgefallen, dass einige Regelungen Dopplungen enthielten 
oder leicht angepasst werden müssten. Außerdem wurde bemerkt, 
dass die Entscheidung über die Verleihung der Bürgermedaille und 
des Ehrenbürgerrechts bislang in öffentlicher Sitzung getroffen 
werde, was geändert werden müsse.
Gemäß § 35 Abs. 1 GemO seien Gemeinderatssitzungen grund-
sätzlich öffentlich. Nichtöffentlich dürfe nur verhandelt werden, 
wenn das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
dies erforderten. Bei Ehrungen handele es sich um personenbezo-
gene Daten, die daher aus Datenschutzgründen nichtöffentlich be-
handelt werden müssten.
Daher solle in § 1 Nr. 2 und § 3 Nr. 2 der Satzung über Ehrung und 
Auszeichnung durch die Stadt Oberriexingen der Wortlaut „Über 
die Verleihung […] wird in öffentlicher Sitzung …“ zu „Über die 
Verleihung […] wird in nichtöffentlicher Sitzung …“ geändert 
werden.
Stadträtin Essich wies darauf hin, dass in § 11 der neuen Satzung 
die Aufzählung mit Buchstabe b beginne und nicht mit a. BM Kel-
ler bestätigte, dass dies entsprechend korrigiert werde.
Der Gemeinderat Der Gemeinderat beschließt die Satzung 
über Ehrungen und Auszeichnungen durch die Stadt Ober-
riexingen:
Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen durch die 
Stadt Oberriexingen
(vom 23.09.2025)
Hinweis: Lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf 
die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprach-
formen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Oberriexingen am 
23.09.2025 nachstehende Satzung über die Ehrungen und Aus-
zeichnungen durch die Stadt Oberriexingen beschlossen. Diese 
gibt Anhaltspunkte für Ehrungen jener Personen, die sich über Jah-
re und Jahrzehnte hinweg über das normale Maß hinaus für das 
Wohl der Stadt Oberriexingen und ihrer Bevölkerung eingesetzt 
haben.
§ 1 Ehrenbürgerrecht
1. Gemäß § 22 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) kann die Gemeinde Personen, die sich besonders 
verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen. Die Er-
nennung zum Ehrenbürger ist die höchste Auszeichnung, die die 
Stadt Oberriexingen verleiht. Das Ehrenbürgerrecht kann Persön-
lichkeiten verliehen werden, die durch ihre außergewöhnlichen 
und herausragenden Leistungen
a) die Entwicklung der Gemeinde entscheidend beeinflusst haben 
oder
b) sich besonderer Verdienste um das Wohl der Gemeinde und der 
Bürgerschaft erworben haben.
2. Über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts wird in nichtöf-
fentlicher Sitzung des Gemeinderats beschlossen. Hierzu ist eine 
Mehrheit von 3/4 der Stimmen der gesetzlichen Mitgliederzahl 
des Gemeinderats erforderlich.
3. Mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechts wird ein Ehrenbrief 
ausgehändigt. Zusätzlich erhalten die Ehrenbürger den Pin der 
Stadt Oberriexingen, welchen sie repräsentativ zu Veranstaltun-
gen tragen dürfen. Die Aushändigung erfolgt in der Regel im Rah-
men einer Bürgerversammlung.
4. Die Ehrenbürger sind zu repräsentativen Veranstaltungen der 
Gemeinde als Ehrengäste einzuladen. Soweit für den Besuch ge-
meindlicher Veranstaltungen oder für die Benutzung gemeind-
licher Einrichtungen Eintrittsgelder verlangt werden, sind die Eh-
renbürger frei.
5. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist im Amtsblatt der Stadt 
Oberriexingen bekanntzugeben.
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Vorschläge über Verleihungen bzw. Ehrungen können für das Eh-
renbürgerrecht und den verdienten Bürger vom Bürgermeister und 
von jedem Mitglied des Gemeinderats gemacht werden. Die Vor-
schläge haben schriftlich zu erfolgen und sind zu begründen.
§ 2 Aberkennung des Ehrenbürgerrechts
1. Gemäß § 22 Abs. 2 GemO kann das Ehrenbürgerrecht wegen 
unwürdigen Verhaltens entzogen werden. Erweist sich ein Aus-
gezeichneter durch sein späteres Verhalten, insbesondere durch 
Begehen einer entehrenden Straftat, der Auszeichnung unwürdig 
oder wird ein solches Verhalten nachträglich bekannt, so kann ihm 
das Ehrenbürgerrecht aberkannt werden.
2. Zur Aberkennung bzw. zur Entziehung der Auszeichnung ist 
ein in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Gemeinderatsbeschluss 
notwendig, zu dem in jedem Fall 3/4 der Stimmen der gesetzli-
chen Mitgliederzahl des Gemeinderats erforderlich sind.
§ 3 Bürgermedaille
1. Die Verleihung der Bürgermedaille stellt eine besondere Aus-
zeichnung der Stadt Oberriexingen dar. Sie darf nur in besonders 
begründeten Fällen, auf Vorschlag des Bürgermeisters oder aus der 
Mitte des Gemeinderats erfolgen.
2. Über die Verleihung der Bürgermedaille wird in nichtöffentli-
cher Sitzung des Gemeinderats beschlossen. Hierzu ist eine Mehr-
heit von 2/3 der Stimmen aller Mitglieder des Gemeinderats er-
forderlich.
3. Die Bürgermedaille wird an Personen verliehen, die der Stadt 
Oberriexingen mit ihren besonderen Leistungen in kulturellen, 
politischen, gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Be-
reichen außergewöhnliche Dienste erweisen und sich dadurch für 
das Wohl der Stadt Oberriexingen und deren Einwohner einsetzen.
4. Die Bürgermedaille geht in das Eigentum des Ausgezeichneten 
über.
5. Die Verleihung wird durch eine Urkunde bezeugt, die den Na-
men und eine kurze Würdigung der Verdienste des Ausgezeich-
neten sowie das Datum des Gemeinderatsbeschlusses über die 
Verleihung enthält. Die Urkunde wird zusammen mit der Bürger-
medaille überreicht.
6. Die Bürgermedaille wird vom Bürgermeister in der Regel im 
Rahmen einer Bürgerversammlung verliehen.
§ 4 Ehrung von Einwohnern
1. Altersjubilare
Geehrt werden Einwohner der Gemeinde aus Anlass ihres 80., 
85., 90. oder höheren Geburtstags. Ihnen wird mit einem Glück-
wunschschreiben des Bürgermeisters ein Geschenk überreicht. 
Die Ehrengabe wird durch den Bürgermeister übergeben. Erfolgt 
eine Ehrung von anderer staatlicher Stelle, so sollen die Ehrungen 
gleichzeitig erfolgen. Anträge auf Ehrung durch die Landesregie-
rung sind rechtzeitig beim Staatsministerium Baden-Württemberg 
in Stuttgart zu stellen.
Die Presse und der Geburtstagsdienst sind im Einvernehmen mit 
den Jubilaren zu unterrichten.
2. Ehejubiläen
Geehrt werden in der Gemeinde wohnende Ehepaare, die das 
goldene oder ein späteres, durch fünf teilbares Hochzeitsjubiläum 
begehen. Den Ehejubilaren wird mit einem Glückwunschschrei-
ben des Bürgermeisters ein Geschenkkorb überreicht. Die Ehren-
gabe wird durch den Bürgermeister übergeben. Erfolgt gleichzeitig 
eine Ehrung von anderer staatlicher Stelle, so sollen die Ehrungen 
gleichzeitig erfolgen. Die notwendigen Anträge sind rechtzeitig 
beim Staatsministerium Baden-Württemberg zu stellen. Die Presse 
ist im Einvernehmen mit den Jubilaren von der Ehrung zu unter-
richten.
§ 5 Ehrung von Blutspendern
Der Bürgermeister überreicht den Blutspendern die vom Deut-
schen Roten Kreuz – Blutspendedienst – in der jeweiligen Stufe 
verliehene Ehrennadel, verbunden mit einem kleinen Geschenk 
der Stadt. Im Einzelfall entscheidet hierüber der Bürgermeister.
§ 6 Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr
Die Ehrung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt 
auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses, wenn besondere Ver-

dienste sie rechtfertigen. Bei aktiver 25-jähriger und 40-jähriger 
Mitgliedschaft wird ein Sachgeschenk durch den Bürgermeister 
zusammen mit der Ehrung durch den Kommandanten überreicht. 
Die Ehrungen erfolgen in der Regel im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung. Die feuerwehrspezifischen Ehrungen bleiben davon 
unberührt.
§ 7 Ehrung von Gemeinderäten
1. Verpflichtung
Bei der Verpflichtung der Gemeinderäte in der konstituierenden 
Sitzung erhalten diese für die Zeit ihrer Tätigkeit im Amt den Pin 
der Stadt Oberriexingen, welchen sie zu repräsentativen Zwecken 
bei Veranstaltungen tragen dürfen.
2. Geburtstage
Der Bürgermeister gratuliert einem Mitglied des Gemeinderats 
anlässlich des Geburtstages und überreicht zu einem runden Ge-
burtstag ein Präsent.
3. Mitgliedschaft
Der Bürgermeister gratuliert einem Mitglied des Gemeinderats 
anlässlich seiner 10-, 20-, 25-, 30-, 40-jährigen Tätigkeit als Ge-
meinderatsmitglied und überreicht ein Präsent im Rahmen einer 
öffentlichen Gemeinderatssitzung.
4. Ausscheiden der Gemeinderäte
Anlässlich des Ausscheidens aus dem Amt erhalten Gemeinderäte 
den Ehrenteller der Stadt Oberriexingen, ein Sachgeschenk oder 
einen Gutschein sowie entsprechend der Dauer der Gemeinderats-
zugehörigkeit eine Auszeichnung des Gemeindetags. Die Ehrung 
erfolgt in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung.
§ 8 Ehrung auf dem Gebiet des Vereinslebens
1. Ehrung von Mitgliedern
Für hervorragende Leistungen werden auf Anregung der Vereins-
vorstände besonders verdiente Mitglieder örtlicher Vereine geehrt.
Diese sind jeweils bis zum 30.09. eines Jahres durch die Vereine 
unter Angabe der besonderen Leistungen und Erfolge zu melden. 
Die Vereine tragen die Verantwortung der vollständigen Meldung. 
Über die Ehrung entscheidet die Stadtverwaltung. Die hiernach 
zu Ehrenden erhalten eine Urkunde des Bürgermeisters und ein 
Sachgeschenk. Die Ehrung erfolgt in der Regel im Rahmen einer 
Bürgerversammlung.
2. Ehrung von Vereinen
Örtliche Vereine erhalten bei Vereinsjubiläen ein Geldgeschenk 
durch den Bürgermeister. Die genaue Höhe ergibt sich aus der je-
weils gültigen Vereinsförderrichtlinie.
§ 9 Ehrungen auf dem Gebiet des Sports
Die ehrungswürdige Leistung muss als Mitglied eines örtlichen 
Sportvereins erbracht werden. Geehrt werden auch Sportlerinnen 
und Sportler, wenn sie für einen auswärtigen Verein starten, sofern 
für die betreffende Sportart in Oberriexingen kein Sportverein be-
steht.
I. Einzelsportler
GOLD (Urkunde)
a) Süddeutsche und Deutsche Meisterschaft 1. - 3. Platz
b) Europameisterschaft Teilnahme
c) Weltmeisterschaft Teilnahme
d) Olympiade Teilnahme
e) Baden-Württ. Meisterschaft 1. - 3. Platz
SILBER (Urkunde)
f) Regionalentscheide, Württ. Meisterschaft 1. - 3. Platz
g) Landesauswahl oder Nationalmannschaft Teilnahme
BRONZE (Urkunde)
h) Kreis-, Gau- und Bezirksmeisterschaft 1. - 3. Platz
II. Mannschaften
GOLD (Urkunde)
a) Mannschaften, die bei Rundenwettkämpfen oder nach den Kri-
terien für Einzelsportler Platz 1. - 3. auf Bundes- oder Landesebene 
errungen haben.
SILBER (Urkunde)
b) Mannschaften, die bei Rundenwettkämpfen oder nach den Kri-
terien für Einzelsportler Platz 1. - 3. auf Regionalebene errungen 
haben.
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BRONZE (Urkunde)
c) Mannschaften, die bei Rundenwettkämpfen oder nach den Kri-
terien für Einzelsportler eine Meisterschaft auf Kreis- bzw. Platz 
1. - 3. Bezirksebene errungen haben.
Auswahlverfahren
Jeweils bis zum 30.09. eines Jahres melden die Vereine die zur Eh-
rung anstehenden Personen oder Mannschaften unter Angabe der 
besonderen Leistungen und Erfolge. Die Vereine tragen die Ver-
antwortung der vollständigen Meldung. Die hiernach zu Ehrenden 
erhalten eine Urkunde des Bürgermeisters und ein Sachgeschenk.
§ 10 Ehrungen auf dem Gebiet der Kultur und Wissenschaft
1.Die ehrungswürdige Leistung muss als Mitglied eines örtlichen 
Vereins oder einer umliegenden Jugendmusikschule/Schule er-
bracht werden.
GOLD (Urkunde)
a) „Jugend musiziert“ auf Bundes- oder Landesebene 1. - 3. Platz
b) Musik-, Kultur-, Kunst- und Wissenschaftswettbewerbe mit 
überregionaler Bedeutung, d. h. offen für Teilnehmer/innen aus 
dem ganzen Land/Bund, Platz 1. - 3.
SILBER (Urkunde)
c) „Jugend musiziert“ auf Regionalebene 1. - 3. Platz
d) Wertungsspiel der Vereine auf Landesebene Note „sehr gut“
e) Musik-, Kultur-, Kunst- und Wissenschaftswettbewerbe mit re-
gionaler Bedeutung, Platz 1. - 3.
BRONZE (Urkunde)
f) „D 3 Leistungsabzeichen“ (Jugend musiziert auf Kreisebene) in 
Gold auf Kreisebene Note „sehr gut“
g) Musik-, Kultur-, Kunst- und Wissenschaftswettbewerbe auf 
Landkreisebene, Platz 1.
Auswahlverfahren
Jeweils bis zum 30.09. eines Jahres melden die Vereine/Musik-
schule/Schulen die zur Ehrung anstehenden Personen oder Mann-
schaften unter Angabe der besonderen Leistungen und Erfolge. Die 
Vereine/Musikschule/Schulen tragen die Verantwortung der voll-
ständigen Meldung. Die hiernach zu Ehrenden erhalten eine Ur-
kunde des Bürgermeisters und ein Sachgeschenk.
§ 11 Ehrenbezeugungen bei Sterbefällen
Beim Ableben von Gemeinderäten und Angehörigen der Gemein-
deverwaltung sowie der örtlichen Schulleitung, ferner von ver-
dienten Bürgern und sonstigen Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens gelten folgende Regelungen:
1. Beileidsschreiben
Ein Beileidsschreiben des Bürgermeisters wird zugestellt beim Ab-
leben
a) eines Ehegatten, Elternteils oder Kindes eines Gemeinderates 
oder eines Angehörigen der Gemeindeverwaltung.
b) einer Persönlichkeit des öffentlichen und des privaten Lebens, 
wenn die Anteilnahme der Gemeinde schriftlich ausgedrückt wer-
den soll.
c) eines Mitglieds der Freiwilligen Feuerwehr.
2. Kranzspenden
Ein Kranz wird gespendet zur Bestattung
d) eines ehemaligen Gemeinderates,
e) eines Angehörigen der Gemeindeverwaltung mit mindestens 10 
Dienstjahren, der in dem an die gemeindliche Dienstzeit anschlie-
ßenden Ruhestand verstorben ist,
f) eines ehemaligen Feuerwehrkommandanten der Stadt Oberrie-
xingen,
g) eines Mitglieds der Freiwilligen Feuerwehr mit mindestens 15 
Dienstjahren bei der Stadt Oberriexingen.
Zu einer Kranzspende gehört eine Schleife in den Stadtfarben 
(schwarz-gelb), die in goldener Aufschrift die Widmung trägt: 
„Stadt Oberriexingen“. Eine Kranzspende schließt in der Regel ein 
Beileidsschreiben nach Abs. 1 und einen Nachruf im Mitteilungs-
blatt der Stadt Oberriexingen ein. Der Kranz wird öffentlich nieder-
gelegt.
3. Nachrufe
Ein Nachruf (Rede) durch den Bürgermeister bei der Beerdigung 
erfolgt beim Ableben

h) eines Ehrenbürgers,
i) eines ehemaligen Bürgermeisters der Stadt Oberriexingen,
j) eines Gemeinderates, der bis zu seinem Ableben bzw. mindes-
tens 15 Jahre dem Gemeinderat angehört hat,
k) eines Angehörigen der Gemeindeverwaltung, der bis zu seinem 
Ableben bei der Gemeindeverwaltung beschäftigt war,
l) eines Angehörigen der Gemeindeverwaltung mit mindestens 15 
Dienstjahren, der in dem an die Dienstzeit bei der Gemeinde an-
schließenden Ruhestand verstorben ist,
m) eines Feuerwehrkommandanten der Stadt Oberriexingen,
n) eines Mitglieds der Freiwilligen Feuerwehr, sofern der Tod in 
Ausübung des Dienstes eingetreten oder hierdurch verursacht 
worden ist,
o) der örtlichen Schulleitung, welche bis zum Ableben im Dienst 
gestanden ist,
p) eines Trägers der Bürgermedaille.
Wenn ein Nachruf bei der Bestattung erfolgt, ist damit eine Kranz-
spende, ein Beileidsschreiben sowie ein Nachruf im Mitteilungs-
blatt nach den vorstehenden Regelungen verbunden. Zusätzlich ist 
bei Personen nach Nr. 3 ein Nachruf durch Anzeige in der örtli-
chen Tageszeitung verbunden.
4. Für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr und von Hilfsorgani-
sationen gilt folgende Regelung:
Die zusätzlichen Ehrungen durch die Freiwillige Feuerwehr (Feu-
erwehrausschuss) bleiben von dieser Ehrenordnung unberührt.
§ 12 Ehrengräber
Ehrengräber werden bei besonders ausgezeichneten Ehrenbürgern 
mit einstimmigem Beschluss des Gemeinderates in nichtöffentli-
cher Sitzung ausgewiesen.
§ 13 Bisherige Auszeichnungen
Bisher erfolgte Auszeichnungen behalten ihre Gültigkeit.
Bestehende Ehrengräber bleiben erhalten, solange die Angehöri-
gen für die Pflege und Unterhaltung aufkommen.
§ 14 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Ehrenordnung vom 12.11.2024 außer Kraft.
Dieser Satzung entgegenstehende Gemeinderatsbeschlüsse wer-
den hiermit aufgehoben.
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Oberriexingen, den 23.09.2025
-ausgefertigt-
Ron Keller
Bürgermeister

TOP 6
Anpassungen Nutzungszeiten des Pausenhofs der Theodor-
Storm-Straße
BM Keller erklärte, dass der Pausenhof der Grundschule in der 
Theodor-Storm-Straße derzeit intensiv von den betreuten Kindern 
der Kernzeit genutzt werde. Es habe sich jedoch gezeigt, dass der 
Pausenhof auch von Kindern genutzt werde, die nicht an der Kern-
zeitbetreuung teilnähmen. Dies habe wiederholt zu Konflikten 
zwischen betreuten und nicht betreuten Kindern sowie deren El-
tern und zu einem Haftungsrisiko geführt.
Er erläuterte, dass die öffentliche Nutzung des Schulhofs grund-
sätzlich für Kinder bis zu einem Alter von 10 Jahren im Zeitraum 
von 14:00 bis 20:00 Uhr gestattet sei. Trotz dieser Regelung seien 
vermehrt Fälle von Vandalismus aufgetreten, beispielsweise zer-
brochene Flaschen und das Werfen von Steinen gegen Fenster.
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Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, habe die Verwal-
tung vorgeschlagen, die Nutzungszeiten für die öffentliche Nut-
zung einzuschränken oder die Nutzung des Pausenhofs sachlich 
neu zu regeln. BM Keller schlug vor, den Pausenhof für nicht be-
treute Kinder ab 16:00 Uhr zu sperren, damit die Kernzeitkräfte bei 
Fehlverhalten konsequenter eingreifen und entsprechende Maß-
nahmen durchsetzen könnten. Zudem solle die abendliche Nut-
zung nur noch bis 19:00 Uhr gestattet werden. Diese Maßnahme 
diene sowohl der Sicherheit der Kinder als auch dem Schutz der 
Schuleinrichtung.
Stadtrat Fetzer erkundigte sich nach der Definition des Pausenhofs. 
BM Keller erläuterte, dass dies das komplette Schulgelände umfasse.
Stadträtin Klein fragte, ob die Sperrung des gesamten Pausenhofs 
zunächst nicht erfolgen solle. BM Keller antwortete, dass die Ver-
waltung zunächst das mildere Mittel anwenden wolle.
Stadtrat Rasp erkundigte sich, ob es bereits Beschädigungen durch 
das Werfen von Steinen gegeben habe. BM Keller verneinte und 
berichtete, dass bislang keine Fenster beschädigt worden seien. 
Auf Nachfrage, wer die Einhaltung der Regeln kontrollieren werde, 
erklärte BM Keller, dass dies durch den GVD, die Citystreife sowie 
durch Bürgerinnen und Bürger übernommen werde.
Stadträtin Schäberle fragte, ob die neuen Regeln auch bewusst an 
Wochenenden gelten sollten. BM Keller antwortete, dass die Rege-
lung für die ganze Woche übernommen worden sei, dies aber noch 
einmal genau geprüft werde.
Stadtrat Fetzer wollte wissen, ob bei der Beschlussfassung auch 
weitere Beteiligte einbezogen worden seien. BM Keller erläuterte, 
dass die Schule mit der Kernzeitbetreuung in den Prozess einge-
bunden worden sei.
Stadträtin Essich erkundigte sich nach dem Alter der Kinder, die 
Vandalismus auf dem Pausenhof verursachten. BM Keller gab an, 
dass es sich bei den zerbrochenen Flaschen vermutlich um ältere 
Kinder handele, während bei den Kindern, die Steine werfen, das 
Alter nicht bekannt sei. Stadträtin Essich befürwortete, die älteren 
Kinder in die Regelungen mit einzubeziehen.
Stadtrat Laier fragte, ob die Regelungen nicht jahreszeitlich ange-
passt werden könnten. BM Keller sprach sich für konkrete und 
einheitliche Regeln aus, um eine bessere Verständlichkeit zu ge-
währleisten.
Stadtrat Bannert äußerte die Sorge, dass Kinder sich mehr nach 
draußen zurückziehen würden, wenn die Regeln zu stark ein-
schränken. Daher solle den Kindern und Jugendlichen weiterhin 
die Möglichkeit geboten werden, zu spielen. Er betonte zudem, 
dass die Regelungen in erster Linie als Handhabung dienen sollten.
BM Keller schlug schließlich vor, die neue Regelung von 16:00 bis 
20:00 Uhr von Montag bis Freitag einzuführen.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den öffentlichen 
Zugang zum Pausenhof für Kinder bis 10 Jahren auf den 
Zeitraum von 16:00 bis 20:00 Uhr zu regeln.

TOP 7
Umstellung der Finanzsoftware zum 01.01.2027
BM Keller erläuterte, dass die Stadt Oberriexingen seit der Um-
stellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) im Jahr 
2019 für das Finanzwesen die Software SAP (Anwendungsmana-
ger AWM) des Rechenzentrums KOMM.ONE nutze. In der Praxis 
habe sich das Programm, das auf der Industriebuchhaltung SAP 
basiert, jedoch nur als bedingt zweckmäßig für Kommunen, ins-
besondere für kleinere Kommunen, erwiesen. Die Anwendung sei 
sehr komplex, wenig bedienerfreundlich und voll von SAP-Fach-
begriffen, die nicht der kommunalen Haushaltswirtschaft entsprä-
chen. Von Seiten des Rechenzentrums sei geplant, in den nächsten 
Jahren auf SAP S4/HANA umzustellen.
Aufgrund der Unzufriedenheit mit dem Programm habe die Ver-
waltung, insbesondere die Kämmerei, nach einer besseren und 
zugleich kostengünstigeren Lösung gesucht. Die Software Finanz-
plus des Stuttgarter Unternehmens MACH sei mittlerweile in Ba-
den-Württemberg weit verbreitet und Marktführer bei autonomer 
Finanzsoftware für Kommunen. Finanz+ werde in über 165 Kom-

munen sowie in rund 300 Eigenbetrieben und Zweckverbänden 
eingesetzt, im Landkreis Ludwigsburg in über 15 Kommunen, da-
runter Freudental, Erligheim, Kirchheim am Neckar und Walheim.

Der Kämmerer kenne das Programm selbst aus einer Gemeinde, 
die ebenfalls aus den genannten Gründen bereits vor Jahren von 
SAP auf Finanzplus umgestellt habe. Bürgermeister Keller verfüge 
durch seine vorherige Tätigkeit als Kämmerer von Freudental über 
langjährige Erfahrung mit dem Programm. Auch aus Gesprächen 
mit anderen Kämmerern, die beide Programme kennen, werde Fi-
nanz+ durchweg als deutlich anwendungsfreundlicher beurteilt. 
Zudem sei der Support bei Problemen erheblich schneller und be-
reits im Preis enthalten. Bei SAP müsse hingegen stets ein Ticket 
geöffnet werden, das extra abgerechnet werde, was zu längeren 
Wartezeiten und Nachteilen im Arbeitsablauf führe.

BM Keller übergab anschließend das Wort an Stadtkämmerer 
Herrn Carrubba, der seine Präsentation vorstellte.

Stadtrat Rasp fragte nach, ob bei der neuen Finanzsoftware „Fi-
nanz+“ zusätzliche Module gebucht werden müssten. BM Keller 
erklärte, dass die angebotenen Pakete dem gesetzlichen Mindest-
maß entsprächen.

Stadtrat Laier erkundigte sich, ob die Anwendung des neuen Pro-
gramms simpel sei und ob alle benötigten Funktionen vorhanden 
seien. Stadtkämmerer Carrubba erläuterte, dass Finanz+ mehr Mög-
lichkeiten als SAP biete. Es könnten Daten und Analysen dargestellt 
werden, um präzisere Aussagen treffen zu können, zudem sei die 
Bedienerfreundlichkeit sehr gut. BM Keller ergänzte, dass es sich 
um ein umfangreiches Produkt handele, bei dem viele Funktionen 
selbstständig ohne Hilfe des Kundendienstes erledigt werden könn-
ten. Finanz+ biete zudem Möglichkeiten, die SAP nicht bereitstelle.

Stadtrat Stecher wollte wissen, wie lange Finanz+ bereits auf dem 
Markt sei. BM Keller antwortete, dass das Programm seit 25 Jahren 
verfügbar sei.

Stecher bemerkte, dass sich Programme im Laufe der Zeit ändern. 
Er kenne die neue Version S4/HANA sehr gut, mahnte aber an, 
dass genau bekannt sein müsse, was benötigt werde. Er fragte nach 
den Änderungen bei Finanz+, der Flexibilität des Programms und 
ob es ein Grundgerüst gebe. Stadtkämmerer Carrubba erklärte, er 
habe so gut wie alle Module miteingerechnet, damit alle Funktio-
nen abgedeckt seien. Finanz+ habe zudem einen enormen Zulauf 
und großen Aufschwung erlebt.

Stecher hinterfragte zudem die Amortisationszeit bis 2032 und ob 
zusätzliche Kosten einkalkuliert seien. Carrubba erwiderte, dass 
die Kalkulation großzügig erfolgt sei, alle Module berücksichtigt 
seien und die Amortisationszeit von 15 Jahren als angemessen an-
gesehen werde.

Auf Nachfrage, welche Kommunen bereits mit Finanz+ arbeiten, 
nannte BM Keller Sachsenheim, Freudental, Walheim sowie die 
überwiegende Mehrheit der Kommunen im Rems-Murr-Kreis. Im 
Landkreis Ludwigsburg sei SAP zwar noch stärker vertreten, aber 
immer mehr Kommunen wechselten zu Finanz+.

Stadtrat Ott berichtete von den Zahlen der Mach AG und kritisierte 
die Wirtschaftlichkeit. BM Keller erläuterte, dass die Mach AG ein 
junges Unternehmen sei und mehrere Firmen, wie beispielswei-
se die Lösung von KOMM.ONE, übernommen habe. Ott äußerte 
Zweifel, ob die Mach AG im Jahr 2023 noch existieren werde, da 
die Zahlen nicht gut aussähen.

Stadträtin Essich fragte, ob es die Firma bereits zuvor gab. BM Kel-
ler erklärte, dass das Unternehmen ursprünglich von Data Plan 
stamme. Er betonte, dass selbst im Fall einer Insolvenz der Mach 
AG das Produkt Finanz+ definitiv von einem anderen Unterneh-
men übernommen werde, da es ein attraktives Produkt sei. Im Ver-
gleich dazu werde SAP von KOMM.ONE zugekauft, hier gebe es 
ebenfalls keine Garantie, falls der Dienstleistungsvertrag gekündigt 
werde, da auch KOMM.ONE wirtschaftlich handeln müsse.

Stadtrat Ott forderte, die Umstellung der Finanzsoftware sensibel 
zu behandeln, da hohe Kosten damit verbunden seien. Er bemän-
gelte zudem die hohen Kosten von Finanz+.
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Stadtrat Seemüller erkundigte sich nach der Meinung der Kämme-
rei zur Umstellung. Stadtkämmerer Carrubba berichtete, dass die 
gesamte Kämmerei die Umstellung unterstütze, jedoch noch keine 
praktischen Erfahrungen mit dem neuen Programm vorlägen.
Stadtrat Stecher ergänzte, dass die Änderung zu S4/HANA gegen-
über der bisherigen SAP-Version nicht allzu groß sei, aber die Ab-
läufe und Anforderungen in kleinen Kommunen anders seien.
Stadtrat Bannert meinte, dass bei einem komplett neuen Programm 
die Umstellung auf Finanz+ unproblematisch sei. Er bat darum, 
dass die Mach AG in den Gemeinderat komme, um die Umstel-
lung ausführlich zu erläutern. BM Keller entgegnete, dass in der 
Verwaltung zunächst klar sein müsse, mit welchem Programm 
künftig gearbeitet werde. Er bewertete den Amortisationszeitraum 
als positiv und hob die Vorteile hervor, die die Stadt durch die Um-
stellung erhalte.
Stadtrat Bannert äußerte, dass er Vertrauen in die Verwaltung 
habe, aber keine zusätzlichen Personalkosten wünsche. BM Keller 
versicherte, dass durch die reine Umstellung des Finanzprogramms 
kein zusätzliches Personal benötigt werde.
Stadtrat Fetzer sprach sich abschließend für die Umstellung der  
Finanzsoftware aus.
Der Gemeinderat beschließt mehrheitliche folgende Be-
schlüsse:
1. Die Stadt Oberriexingen stellt die Finanzsoftware auf 
01.01.2027 auf das Programm Finanzplus der Firma MACH 
um.
2. Die Stadtverwaltung wird ermächtigt, das beiliegende 
Angebot vom 24.06.2025 der Firma MACH zu beauftragen.

TOP 8
Gewährung Kommunalbürgschaft
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sieht Investitionen in Höhe 
von insgesamt 330.500 Euro vor. Der ursprünglich geplante Gas-
transformationsplan wird 2025 nicht umgesetzt, wodurch sich 
die Investitionssumme um 30.000 Euro reduziert. Gleichzeitig 
steigen die Kosten für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung von 
HQL auf LED aufgrund der vorgezogenen Komplettumstellung der 
Hauptstraße von 30.000 Euro auf 90.000 Euro. Insgesamt erhöht 
sich das Investitionsvolumen somit um 30.000 Euro auf 360.500 
Euro. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen soll ein Darlehen in 
Höhe von 330.000 Euro aufgenommen werden.
In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Maßnahmen detailliert 
aufgelistet:

Zur Absicherung des Darlehens ist vorgesehen, dass die Stadt 
Oberriexingen eine Bürgschaft übernimmt. Diese soll entspre-
chend dem Geschäftsanteil und den geltenden EU-Regelungen 80 
% des Darlehensbetrags abdecken, also 264.000 Euro, um günsti-
gere Kreditkonditionen zu erzielen. Konkret soll die Bürgschaft bei 
134.640 Euro liegen (80 % von 330.000 Euro, davon 51 %), um 
kommunalkreditähnliche Konditionen zu erhalten.

Die Übernahme der Bürgschaft bedarf der Genehmigung durch den 
Aufsichtsrat der SWBB sowie den Gemeinderat der Stadt Oberrie-
xingen. Der Aufsichtsrat der SW-Ori hat der Darlehensaufnahme 
bereits in seiner Sitzung am 24. Juli 2025 zugestimmt.

Verschiedene Kreditinstitute wurden um Angebote gebeten; das 
beste Angebot mit einem nominalen Zinssatz von 3,64 % stammt 
von der VR-Bank.

Stadtrat Hess fragte nach, ob durch die Bürgschaft tatsächlich Geld 
ausgegeben werde. Die Antwort lautete, dass es sich hierbei ledig-
lich um eine Absicherung handelt, um einen besseren Zinssatz zu 
ermöglichen.

Stadtrat Fetzer merkte an, dass aus den Unterlagen hervorgehe, 
dass auch ohne Bürgschaft ein günstigerer Zinssatz erreicht werde. 
Stadtkämmerer Carrubba erläuterte, dass der Zinssatz unabhängig 
davon sei, ob ein oder zwei Bürgen eingesetzt würden. Daher habe 
man sich für nur einen Bürgen entschieden.

Stadtrat Rasp wollte wissen, wie die aktuelle Zinssituation bei Kredit-
aufnahmen eingeschätzt wird. BM Keller erklärte, dass die Zinssätze 
derzeit stabil seien und voraussichtlich auch so bleiben würden.

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich folgenden Be-
schluss:

Der Gemeinderat der Stadt Oberriexingen ermächtigt die 
Geschäftsführung der SW-Ori GmbH zur Aufnahme des 
Darlehens in Höhe von 330.000 € bei der Bank mit den 
zinsgünstigsten Konditionen. Zudem beschließt der Ge-
meinderat der Stadt Oberriexingen die Übernahme einer 
Kommunalbürgschaft in Höhe von 51 % (= 134.640 Euro) 
durch die Stadt Oberriexingen für die SW Ori GmbH, vor-
behaltlich der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbe-
hörde (LRA LB).

TOP 9
Zweckverband Eichwald:
Abschluss eines Stromkonzessionsvertrages zwischen dem 
Zweckverband Eichwald und der Energie & Wasser Eich-
wald GmbH
Der bestehende Stromkonzessionsvertrag zwischen dem Zweck-
verband Eichwald mit der Energie & Wasser Eichwald GmbH läuft 
zum 31. März 2026 aus (ZV 01/2006). Entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben wurde im Bundesanzeiger die Ausschreibung mit 
Interessenbekundung angekündigt. Als einzige Interessentin für 
die Stromkonzession im Verbandsgelände hat sich die Energie & 
Wasser Eichwald GmbH (E&W Eichwald) hierfür beworben. Beilie-
gender Konzessionsvertrag soll künftighin das neue Vertragswerk 
zwischen der Energie & Wasser Eichwald GmbH und dem Zweck-
verband Eichwald werden.

Der Stromkonzessionsvertrag soll auf Basis des Musterkonzessi-
onsvertrages 3.0 abgeschlossen werden. Die Musterkonzessions-
verträge Strom und Gas (MKV 3.0) wurden in den vergangenen 
Jahren aktualisiert und an die Rechtslage und an die gestiegenen 
Anforderungen an die Umsetzung der Energiewende vor Ort an-
gepasst. Die neuen Musterkonzessionsverträge sind für die Ge-
meinden und Zweckverbände in allen Punkten vorteilhaft. Dies 
sind insbesondere:
•	 moderner und zukunftsfähiger Netzbetrieb zur Umsetzung der 

Energiewende vor Ort als Ziel des Vertrags
•	 konkreter und direkter Ansprechpartner der Konzessionärin für 

alle Belange des Zweckverbandes
•	 Sicherstellung von qualifiziertem Personal bei Baumaßnahmen 

durch die Konzessionärin
•	 24/7-Störungshotline der Konzessionärin für den Zweckver-

band und die Netzkunden
•	 Verankerung der Weitergewährung der Konzessionsabgabe 

und des Kommunalrabatts nach Auslaufen der Konzession
•	 Mitverlegung von Leerrohren durch die Konzessionärin für 

Zwecke des Zweckverbandes (z. B. Breitband)
•	 unmittelbare Mitwirkung der Konzessionärin bei der Erstel-

lung und Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung
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•	 Anzeigepflicht der Konzessionärin bei Wechsel der Beherr-
schungsverhältnisse

•	 Verankerung praxisüblicher Entflechtungsregelung für den 
Netzübergang

•	 Sonderkündigungsrecht des Zweckverbandes nach 10 Jahren 
Vertragslaufzeit.

Nach § 107 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) darf der Zweckverband Eichwald Verträge über die Lie-
ferung von Energie oder Wasser in das Verbandsgebiet sowie 
Konzessionsverträge, durch die er einem Energieversorgungsun-
ternehmen die Benutzung von Eigentum des Zweckverbandes ein-
schließlich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für Leitungen 
zur Versorgung des Verbandsgebietes überlässt, nur abschließen, 
wenn die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes nicht ge-
fährdet wird und die berechtigten wirtschaftlichen Interessen des 
Zweckverbandes gewahrt sind. Hierüber soll der Zweckverbands-
versammlung vor der Beschlussfassung das Gutachten eines un-
abhängigen Sachverständigen vorgelegt werden. Auf die Erstellung 
eines solchen Gutachtens kann jedoch verzichtet werden, wenn 
man einen sog. Musterkonzessionsvertrag verwendet, für den be-
reits ein entsprechendes Gutachten vorliegt.

Vom Innenministerium Baden-Württemberg wurde bestätigt, dass 
die Änderungen in allen Punkten für die Gemeinden und Zweck-
verbände vorteilhaft sind und ein neues Sachverständigengutach-
ten nach § 107 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung nicht erforder-
lich ist. Von den kommunalen Verbänden wurde den Gemeinden 
und Zweckverbänden empfohlen, die neuen Musterkonzessions-
verträge MKV 3.0 zu nutzen.

Im vorliegenden Fall wurde der Musterkonzessionsvertrag insbe-
sondere redaktionell hinsichtlich der Geltung für einen „Zweckver-
band“ statt für eine „Gemeinde“ überarbeitet. Weiterhin wurde § 
13 angepasst, um die Verpächtersituation mit Blick auf die E&W 
Eichwald GmbH und die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH 
klarzustellen. Nachteile für den Zweckverband Eichwald ergeben 
sich daraus nicht.

Die Verwaltung empfiehlt folglich den Abschluss des neuen Kon-
zessionsvertrags auf der Basis des vorliegenden Musterkonzessi-
onsvertrags der kommunalen Spitzenverbände. Durch die Verein-
barung des Musterkonzessionsvertrags werden die Interessen des 
Zweckverbandes ausreichend gewahrt und es besteht eine hohe 
Rechtssicherheit für die Vertragslaufzeit.

Der Gemeinderat beschließt folgenden Beschluss einstimmig:

Der Gemeinderat der Stadt Oberriexingen beauftragt, die 
Vertreter der Stadt Oberriexingen in der Verbandsver-
sammlung Folgendes zu beschließen:

Die Verbandsversammlung stimmt dem Abschluss des in 
der Anlage beigefügten Konzessionsvertrags Strom zwi-
schen dem Zweckverband Eichwald und der Energie & 
Wasser Eichwald GmbH ab 01. April 2026 zu.

TOP 10
Zweckverband Eichwald: Abschluss eines Gaskonzessions-
vertrages zwischen demZweckverband Eichwald und der 
Energie & Wasser Eichwald GmbH
Der bestehende Gaskonzessionsvertrag zwischen dem Zweckver-
band Eichwald mit der Energie & Wasser Eichwald GmbH läuft 
zum 31. März 2026 aus (ZV 01/2006). Entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben wurde im Bundesanzeiger die Ausschreibung 
mit Interessenbekundung angekündigt. Als einzige Interessentin 
für die Gaskonzession im Verbandsgelände hat sich die Energie & 
Wasser Eichwald GmbH (E&W Eichwald) hierfür beworben. Beilie-
gender Konzessionsvertrag soll künftighin das neue Vertragswerk 
zwischen der Energie & Wasser Eichwald GmbH und dem Zweck-
verband Eichwald werden.

Der Gaskonzessionsvertrag soll auf Basis des Musterkonzessions-
vertrages 3.0 abgeschlossen werden. Die Musterkonzessions-
verträge Strom und Gas (MKV 3.0) wurden in den vergangenen 
Jahren aktualisiert und an die Rechtslage und an die gestiegenen 

Anforderungen an die Umsetzung der Energiewende vor Ort an-
gepasst. Die neuen Musterkonzessionsverträge sind für die Ge-
meinden und Zweckverbände in allen Punkten vorteilhaft. Dies 
sind insbesondere:
•	 moderner und zukunftsfähiger Netzbetrieb zur Umsetzung der 

Energiewende vor Ort als Ziel des Vertrags
•	 konkreter und direkter Ansprechpartner der Konzessionärin für 

alle Belange des Zweckverbandes
•	 Sicherstellung von qualifiziertem Personal bei Baumaßnahmen 

durch die Konzessionärin
•	 24/7-Störungshotline der Konzessionärin für den Zweckver-

band und die Netzkunden
•	 Verankerung der Weitergewährung der Konzessionsabgabe 

und des Kommunalrabatts nach Auslaufen der Konzession
•	 Mitverlegung von Leerrohren durch die Konzessionärin für 

Zwecke des Zweckverbandes (z. B. Breitband)
•	 unmittelbare Mitwirkung der Konzessionärin bei der Erstel-

lung und Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung
•	 Anzeigepflicht der Konzessionärin bei Wechsel der Beherr-

schungsverhältnisse
•	 Verankerung praxisüblicher Entflechtungsregelung für den 

Netzübergang
•	 Sonderkündigungsrecht des Zweckverbandes nach 10 Jahren 

Vertragslaufzeit.

Nach § 107 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) darf der Zweckverband Eichwald Verträge über die Lie-
ferung von Energie oder Wasser in das Verbandsgebiet sowie 
Konzessionsverträge, durch die er einem Energieversorgungsun-
ternehmen die Benutzung von Eigentum des Zweckverbandes ein-
schließlich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für Leitungen 
zur Versorgung des Verbandsgebietes überlässt, nur abschließen, 
wenn die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes nicht ge-
fährdet wird und die berechtigten wirtschaftlichen Interessen des 
Zweckverbandes gewahrt sind. Hierüber soll der Zweckverbands-
versammlung vor der Beschlussfassung das Gutachten eines un-
abhängigen Sachverständigen vorgelegt werden. Auf die Erstellung 
eines solchen Gutachtens kann jedoch verzichtet werden, wenn 
man einen sog. Musterkonzessionsvertrag verwendet, für den be-
reits ein entsprechendes Gutachten vorliegt.

Vom Innenministerium Baden-Württemberg wurde bestätigt, dass 
die Änderungen in allen Punkten für die Gemeinden und Zweck-
verbände vorteilhaft sind und ein neues Sachverständigengutach-
ten nach § 107 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung nicht erforder-
lich ist. Von den kommunalen Verbänden wurde den Gemeinden 
und Zweckverbänden empfohlen, die neuen Musterkonzessions-
verträge MKV 3.0 zu nutzen.

Im vorliegenden Fall wurde der Musterkonzessionsvertrag insbe-
sondere redaktionell hinsichtlich der Geltung für einen „Zweckver-
band“ statt für eine „Gemeinde“ überarbeitet. Weiterhin wurde § 
13 angepasst, um die Verpächtersituation mit Blick auf die E&W 
Eichwald GmbH und die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH 
klarzustellen. Nachteile für den Zweckverband Eichwald ergeben 
sich daraus nicht.

Die Verwaltung empfiehlt folglich den Abschluss des neuen Kon-
zessionsvertrags auf der Basis des vorliegenden Musterkonzessi-
onsvertrags der kommunalen Spitzenverbände. Durch die Verein-
barung des Musterkonzessionsvertrags werden die Interessen des 
Zweckverbandes ausreichend gewahrt und es besteht eine hohe 
Rechtssicherheit für die Vertragslaufzeit.

Der Gemeinderat beschließt folgenden Beschluss einstimmig:

Der Gemeinderat der Stadt Oberriexingen beauftragt die 
Vertreter der Stadt Oberriexingen in der Verbandsver-
sammlung Folgendes zu beschließen:

Die Verbandsversammlung stimmt dem Abschluss des in 
der Anlage beigefügten Konzessionsvertrags Gas zwischen 
dem Zweckverband Eichwald und der Energie & Wasser 
Eichwald GmbH ab 01. April 2026 zu.
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TOP 11
Anfragen aus dem Gemeinderat, Bekanntgaben, Verschie-
denes
•	 Die Toilette in der Aula ist aufgrund eines Rohrbruchs gesperrt. 

Bauamtsleiter Schwahn steht im Austausch mit der ausführen-
den Firma, um die notwendigen Maßnahmen zu besprechen. 
Stadtrat Fetzer regte an, die Lehrkräfte zu informieren, da diese 
die Toilette als Lehrertoilette nutzen.

•	 Die Straßenbeleuchtung soll gemäß Stand vom 19.09.2025 im 
Abschnitt 1 am 06.10.2025 mit den Baumaßnahmen begin-
nen. Die Masterneuerung soll bis zum 24.10.2025 abgeschlos-
sen sein, der gesamte Bauabschnitt 1 bis zum 31.10.2025 fer-
tiggestellt werden.

•	 Der Kontakt zur Versicherung des Unfallverursachers am Stadt-
tor besteht weiterhin. Abstimmungen mit dem Denkmalamt 
laufen, um die Reparatur des Tores zu ermöglichen.

•	 Die neuen Möbel für die Kelter werden voraussichtlich in der 
Kalenderwoche 41 geliefert.

•	 Das Windvorranggebiet soll mit insgesamt 8 Windkraftanlagen 
entstehen: 6 auf der Oberriexinger Gemarkung, 1 im Eichwald 
und 1 auf der Glattbacher Gemarkung. Die Vorstellung dieses 
Projekts ist für die Oktobersitzung in der Festhalle geplant.

•	 Weitere Termine:
-„Wir von Hier“ am 26.09.2025
-Evangelisches Kirchenfest am 28.09.2025
-Kinder- und Jugendchor am 11. und 12.10.2025
Rückfragen und Antworten aus der Sitzung:
•	 Stadtrat Hess wollte zum ersten Abschnitt der Straßenbeleuch-

tung wissen, was genau gemacht wird. BM Keller erklärte, dass 
drei Abschnitte vorgesehen sind, und die Umstellung der Stra-
ßenbeleuchtung bis September 2026 abgeschlossen sein soll.

•	 Stadtrat Fetzer erkundigte sich zu den Haushaltsmitteln für 
2026 und zum aktuellen Stand der Bushaltestelle Steingrube. 
BM Keller erläuterte, dass die Umsetzung noch nicht sicher ist, 
da die finale Planung durch VVS und Landkreis noch aussteht. 
Ein abschließender Beschluss wird nach Fertigstellung des Be-
bauungsplans Steingrube, voraussichtlich Ende 2026, erwartet.

•	 Stadtrat Ott fragte nach dem aktuellen Stand zur direkten Ablei-
tung. BM Keller antwortete, dass voraussichtlich im November 
ein Angebot für eine Machbarkeitsstudie vorliegen könnte.

•	 Stadtrat Fetzer erkundigte sich nach der Bedarfsermittlung der 
Kindergärten. BM Keller kündigte an, dass diese im November 
durchgeführt wird, um den aktuellen Platzbedarf zu ermitteln.

•	 Stadtrat Ott wies darauf hin, dass bei starkem Regen Wasser 
aus der Zufahrt zum Waldkindergarten auf die Straße läuft.

•	 Stadtrat Rasp wollte wissen, ob die Stadt einen Notfallplan für 
einen möglichen EDV-Ausfall hat. BM Keller berichtete, dass 
ein Angebot der EnBW für ein Krisen- und Notfallmanagement 
eingeholt wurde. Aktuell gibt es keinen Plan, dies soll durch 
das Notfallmanagement geändert werden.

Stadtrat Laier informierte, dass an der Brücke zum Gasthaus Linde 
auf der rechten Seite häufig LKWs über den Gehweg fahren. Er 
fragte an, ob dort Markierungen zur Abgrenzung angebracht wer-
den könnten.

Informationen aus
dem Rathaus

Die Stadtverwaltung Oberriexingen ist zu folgenden Zeiten für 
Sie da:
Montag und Freitag: 8 - 12 Uhr (nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung)
Dienstag:		  8 - 12 Uhr und 14.30 - 18 Uhr
Donnerstag:	 8 - 12 Uhr und 14.30 - 16 Uhr
Mittwoch:		 geschlossen

 
Terminvergabe 
Bürgeramt

 
Terminvergabe 
Stadtkasse/SW Ori

Telefonzentrale:		  07042 909-0
Bürgeramt:			   07042 909-36
Vorzimmer des BM	 07042 909-20
(weitere Durchwahlnummern finden Sie 
auf unserer Homepage unter 
www.oberriexingen.de/
rathaus-politik/stadtverwaltung/
ansprechpartner/
oder mittels des folgenden QR-Codes)
E-Mail:			  rathaus@oberriexingen.de
Bürgeramt:	 buergeramt@oberriexingen.de

 
Ansprechpartner  
Homepage

Herzliche Einladung zum Bürgerempfang  
am Freitag, 24. Oktober 2025, um 19:00 Uhr 
in der Festhalle Oberriexingen, Mühlstr. 25
Folgender Programmablauf ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Rückblick
2. Grußwort Matthieu Laurent
3. Blutspenderehrung DRK
4. Ehrungen Ehrenamt
5. Ausklang und gemütliches Zusammensein

(Änderungen vorbehalten)

Die Veranstaltung wird musikalisch von der Stadtkapelle Oberrie-
xingen umrahmt und für das leibliche Wohl sorgt der Landfrauen-
verein Oberriexingen.

Wir laden Sie alle herzlich ein und freuen uns Sie an diesem Abend 
begrüßen zu dürfen.

Ihr
Ron Keller
Bürgermeister

Spenden Sie für unsere Helfer vor Ort in Ori
Seit Mai 2021 sind die „Helfer vor Ort“ (HvO) in Oberriexingen 
mit qualifiziertem Sanitätspersonal in den Einsatzdienst gestartet. 
Durch dieses Gemeinschaftsprojekt zwischen den Maltesern in 
Korntal-Münchingen und dem DRK-Ortsverein Vaihingen/Enz 
konnte bereits in zahlreichen Notfall-Einsätzen geholfen werden. 

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Stadt Oberriexingen

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und 
Mitteilungen: Bürgermeister Ron Keller, 
Stadtverwaltung Oberriexingen,  
Hauptstraße 14, 71739 Oberriexingen, 
oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-lesen.de
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Ausgestattet mit einem Notfallrucksack und einem Defibrillator 
werden die HvO bei einem Notfall direkt von der integrierten 
Leitstelle per Piepser alarmiert, um die Zeit zwischen Notruf und 
Eintreffen des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle zu verkürzen. 
Ortsansässig und ortskundig sind wir so mit dem Privatfahrzeug im 
Idealfall nach zwei bis drei Minuten bei Ihnen. Kostbare Minuten 
– die Leben retten. Vor allem bei schwereren Notfällen wie Herz-
infarkt, Kreislaufstillstand, Schlaganfall oder auch bei häuslichen 
Unfällen, Stürzen und Schnitt-Verletzungen.
Um die laufenden Kosten für die Ausrüstung sowie Ausbildung der 
Helfer vor Ort finanzieren und leisten zu können, benötigen wir 
Ihre Unterstützung.
Schon mit einer kleinen Spende können Sie uns helfen, damit wir 
unseren Mitmenschen im Notfall helfen können. Die Stadt Ober-
riexingen wird eingehende Spenden an die beiden Hilfsorganisa-
tionen sammeln und weiterleiten, damit die Mittel direkt bei den 
HvO in Ori ankommen. Gerne stellen wir Ihnen eine Spenden-
quittung aus.
Bankverbindungen der Stadt Oberriexingen:
Kreissparkasse Ludwigsburg, VR-Bank Ludwigsburg eG
BIC: SOLADES1LBG	 BIC: GENODES1VBB
IBAN: DE63 6045 0050 0008 8010 81 
IBAN: DE35 6049 1430 0000 2770 02
Stichwort: Helfer vor Ort-Ori
Tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei, dass wir auch Ihnen 
besser und schneller helfen können, falls Sie mal schnelle 
Hilfe benötigen.
Herzlichen Dank!

Am GARAGENFLOHMARKT am kommenden Sonntag, 
19.10.2025, erwarten Sie im Stumpenäcker frische „Pulled 
Pork Burger“ zugunsten der HELFER VOR ORT.

Kommen Sie gerne vorbei, lassen Sie es sich schmecken 
und tun Sie dabei ganz nebenbei Gutes:-)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Stadt Oberriexingen (rd. 3.300 EW) sucht zum 01.01.2026 aufgrund 
Eintritts in den Ruhestand des bisherigen Stelleninhabers eine/n 
 

BBaauuhhoofflleeiitteerr//iinn  ((mm//ww//dd))  
 
uunnbbeeffrriisstteett mit einem BBeesscchhääffttiigguunnggssuummffaanngg  vvoonn  110000  %%.  

 
Das vviieellsseeiittiiggee  AAuuffggaabbeennggeebbiieett umfasst u.a. folgende Bereiche: 

 fachliche, organisatorische sowie personelle Leitung des Bauhofes 
und Überwachung aller auszuführenden Aufgaben (z.B. 
Hausmeistertätigkeiten, Straßenunterhalt, Grünpflege, Friedhöfe, 
Spielanlagen und Gewässern, inkl. Mäh- und Schneidearbeiten, 
Unterstützung von Festen, Märkten und anderen Veranstaltungen 
usw.).         
Zu Ihrem Team gehören 5 Vollzeitkräfte für Bauhof- und 
Hausmeistertätigkeiten, 3-saisonale Teilzeitkräfte für die Anlagen- 
Grünpflege, sowie eine Minijobkraft für die Sportplatzpflege. 

 Planung, Priorisierung, Umsetzung und Überwachung der täglich 
anfallenden Aufgaben des Bauhofes, sowie Einsatzplanung und 
Ressourcenmanagement. 

 Sie übernehmen selbst Arbeiten im laufenden Betrieb (z.B. 
Mäharbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Werkstattarbeiten) und 
wiederkehrende Aufgaben (z.B. Straßen-/ Spielplatz- und 
Streckenkontrollen). 

 übergeordnete Organisation und Planung des Winterdienstes sowie 
der Rufbereitschaft.  

 Die Überwachung und Pflege des technischen Equipments sowie der 
Fahrzeuge und Gebäude. 

 Koordination, Bestellungen, Beauftragungen und Abstimmung mit und 
von Fremdfirmen. 
 

Änderungen des Tätigkeitsfeldes behalten wir uns vor. 
 
Ihr Profil:  

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Straßenmeister/in 
oder einer anderen handwerklichen/technischen Ausbildung und 
besitzen Berufserfahrung in einem städtischen Bauhof oder einer 
Straßenmeisterei. 

 Sie haben eine qualifizierte Ausbildung in einem Beruf des 
Bauhauptgewerbes, des handwerklichen oder technischen Bereichs 
mit mehrjähriger Berufserfahrung sowie eigenen 
Verantwortungsbereichen oder Sie sind Techniker oder 
Handwerksmeister. 

 Sie besitzen die Fortbildung zum Bauhofleiter (DEKRA) oder sind 
bereit diese zu machen und verfügen idealerweise über eine gültige 
Fahrerlaubnis der Klasse CE oder sind bereit diese zu erlangen. 

 Erforderlich sind Sozialkompetenz, Kommunikations- und 
Verhandlungsgeschick, Teamfähigkeit und Organisationsvermögen - 
Führungserfahrung ist von Vorteil. Eine saubere und ordentliche 
Arbeitsweise zeichnet Sie aus. 

 Sie verfügen über die Bereitschaft zum Winterdienst, Rufbereitschaft, 
Wochenenddiensten und Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit. 

 
Wir bieten eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem 
erfolgreichen Team mit regelmäßigen Fortbildungsmöglichkeiten und eine 
leistungsgerechte Vergütung im Angestelltenverhältnis nach EG 9a TVöD. Eine 
umfangreiche Einarbeitung durch den bisherigen Stelleninhaber ist 
gewährleistet. 
 
FFüürr  wweeiitteerree  AAuusskküünnffttee  uunndd  bbeeii  RRüücckkffrraaggeenn  steht Ihnen Selina Häusler  
(Tel. 07042 909-20, E-Mail: haeusler@oberriexingen.de) gerne zur Verfügung. 

 
HHaabbeenn  wwiirr  IIhhrr  IInntteerreessssee  ggeewweecckktt?? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 2244..1100..22002255 an die Stadt Oberriexingen, 
Hauptstraße 14, 71739 Oberriexingen. Bitte senden Sie uns nur Kopien, da 
nach Abschluss des Auswahlverfahrens keine Rücksendung der 
Bewerbungsunterlagen erfolgt. Online-Bewerbungen senden Sie bitte 
ausschließlich im pdf-Format an rathaus@oberriexingen.de. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

VERLAGSTIPPS:
Das Einbinden von Schriften in Word  können Sie wie folgt vornehmen:
Im Menü von Microsoft Word unter „Extras“ -> „Optionen“ -> „Speichern“ 
das „TrueType Schriften einbetten“ aktivieren – danach die Datei wie 
gewohnt abspeichern.
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Aktuelle Straßensperrungen/Baustellen
•	 Am 31.10.2025 (Halloween) ist die Theodor-Heuss-Straße 

im Bereich HNr. 9 aufgrund der „Geistergarage“ von 12:00 - 
24:00 Uhr gesperrt.

•	 Aufgrund von Baumfällarbeiten muss mit der Sperrung des 
Gehwegs entlang der Sersheimer Str. 12 an einem Arbeitstag 
im Zeitraum bis 01.12.2025 gerechnet werden.

•	 Die Anlieferung sowie die Stellung eines Fertighauses erfor-
dern die Gesamtsperrung des Hirsewegs 1-5 vom 10. - voraus-
sichtlich 12.11.2025

•	 Am 17. und 18.11. ist der Kastanienweg im Bereich HNr. 1 
aufgrund einer Dachreinigung voll gesperrt.

•	 Der beidseitige Austausch von Lichtmasten erfordert in ver-
schiedenen Abschnitten eine halbseitige Sperrung entlang der 
Hauptstraße bis voraussichtlich 28.11.2025.

•	 Die Aufstellung eines Autokrans erfordert die Vollsperrung des 
Haferwegs 7 am 17.10.2025.

•	 Der Austausch von Schachtabdeckungen und umliegender 
Asphaltfläche erfordert die teilweise Sperrung der Großmolten-
straße sowie des Lerchenwegs vom 22.09. bis 10.10.2025.

•	 Bis voraussichtlich 19.12.2025 erfordern Kanalsanierungen 
in geschlossener Bauweise tageweise die halbseitige, teilwei-
se vollständige Sperrung des Verkehrs in folgenden Straßen: 
Obere Gasse, Silcherstraße, Untere Gasse, Hauptstraße, Karl-
Kaltschmid-Straße, Mühlstraße, Albertstraße, Wilhelmstraße, 
Friedrichstraße, Mörikestraße, Goethestraße, Theodor-Heuss- 
und Theodor-Storm-Straße, Hauffstraße, Stumpenäcker, Birken-
weg.

•	 Wegen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Haupt-
straße kann es vom 06. bis 31. Oktober 2025 zu Verkehrsbe-
hinderungen kommen.

Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung und Verständnis.

Die Abfallverwertungsgesellschaft
des Landkreises Ludwigsburg mbH
informiert

Abfallkalender/Leerungstermine
Nächster Abfuhrtermin für PAPIER: Mittwoch, 15.10.2025.
In die GRÜNE PAPIER-Tonne gehören: Papier, Pappe und Kar-
tons (z. B. Briefe, Zeitungen, Geschenkpapier, Taschenbü-
cher, Bäckertüten, Eierschachteln, Versandkartons)
(Hinweis: Kartons bitte flach machen)
Nächster Abholtermin für GLAS (BLAUER Korb / Tonne):  
Freitag, 17.10.2025.
In den / die BLAUEN-Glas-Korb / Tonne gehören: löffelreine 
Einwegverpackungen aus Glas (z. B. Marmeladen-, Gur-

ken-, Senfgläser, Parfümflakons, Glasflaschen ohne Pfand 
wie Öl- oder Schnapsflaschen)
(Hinweis: Ausspülen nicht notwendig! Deckel müssen nicht abge-
schraubt werden. Kein Porzellan, kein Geschirr, kein Spiegelglas!)
Nächster Abfuhrtermin für LVP (Leichtverpackung – GELBER 
Deckel): Dienstag, 21.10.2025
In die LVP-Tonne mit GELBEM Deckel gehört Verpackungsma-
terial: löffelreine Einweg-Verpackungen aus Kunststoff, 
Aluminium, Weißblech und Verbundstoffen (z. B. Konser-
vendosen, Joghurtbecher, Shampooflaschen, Milch- und 
Safttüten), sogenannte Leichtverpackungen (= LVP)
(Hinweis: Gegenstände bitte lose einwerfen oder in offene Tüten 
packen! Nicht ineinander stapeln! Kein Glas.)

Fundsachen

Folgende Fundgegenstände sind auf dem Rathaus abgege-
ben / gemeldet worden:
1 Mountainbike
Alle Fundgegenstände können während der üblichen Öffnungs-
zeiten im Bürgeramt (Tel.: 909-40) abgeholt bzw. erfragt werden.

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr
Oberriexingen
www.feuerwehr-oberriexingen.de 

Termine

Montag, 20.10.2025, 20 Uhr
THL Landwirtschaft - 2. Zug

Jugendfeuerwehr

Termine

Freitag, 24.10.2025, 19:00 Uhr
Fahrzeugkunde

Schulen / Kindertageseinrichtungen

Wald- und Naturkindergarten 
Reutwaldfüchse

Aktionstag im Waldkindergarten
Vor ein paar Jahren bekamen wir von einer ehemaligen Waldfa-
milie eine tolle Matschküche geschenkt. Im Laufe der Zeit wurde 
das Material morsch und musste dringend erneuert werden. Auch 
unsere Werkbank ist in die Jahre gekommen und brauchte eine 
Erneuerung. Im Winter ist das Anstehen zum Händewaschen 
manchmal herausfordernd, da es so kalt ist. Wir brauchen also 
dringend einen dritten Waschtisch. Und unser „Winkeplatz“, an 
dem die Reutwaldfüchse morgens zum Abschied winken, ist mitt-
lerweile ganz schön wackelig geworden.
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Es braucht also eine Rundumerneuerung. Zeit für einen Aktionstag 
mit den Familien!
Am Samstag war es so weit. Die Reutwaldfüchse brachten jeweils 
eine erwachsene Bezugsperson mit in den Kindergarten. Ausgerüs-
tet mit Werkzeugkoffern, machten sich alle an die Arbeit.

Innerhalb von zwei Stunden 
war alles fertiggestellt. Es war 

wirklich zum Staunen, was viele Hände zusammen schaffen!
Wir haben nun eine neue Matschküche, drei (!) neue Waschtische, 
die Werkbank steht wieder fest auf dem Boden und von unserem 
Winkeplatz aus lässt es sich wieder gut verabschieden und in den 
Tag starten.

Ein riesengroßes DANKE an 
alle Kinder mit ihren Eltern 
und Großeltern!

Landwirtschaft

Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e. V.

Goldener Meisterbrief Landwirtschaft

Prüfungsjahrgang 1975 gesucht
Auf dem Bauerntag des Bauernverbandes Heilbronn-Ludwigsburg 
e. V. im Februar 2026 soll der Goldene Meisterbrief der Landwirt-
schaft überreicht werden. 

 
� Fotos: Reutwaldfüchse

Alle Landwirtschaftsmeister, die im Jahr 1975 ihre Meisterprü-
fung absolviert haben und im Landkreis Ludwigsburg, im Stadt-
kreis oder Landkreis Heilbronn leben, werden gebeten, sich beim 
Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg, Gartenstraße 54, 74072 
Heilbronn, Tel.: 0 71 31 / 888 290, Fax: 0 71 31 / 888 29 20, 
E-Mail: heilbronn-ludwigsburg@lbv-bw.de zu melden, sofern 
sie an dieser Ehrung interessiert sind. 
Für die Beantragung des Goldenen Meisterbriefes lassen Sie uns 
bitte Ihre Adresse und eine Kopie oder ein Foto des Meisterbriefes 
zukommen.

Kirchliche Mitteilungen

Save the Date –  
Vortrag „Was trägt uns, wenn das Leben brüchig wird?“
Krankheit, Sorgen oder Konflikte – vieles kann uns aus dem Gleich-
gewicht bringen. Wie wir in solchen Zeiten neue Kraftquellen ent-
decken und innere Stärke entwickeln können, zeigt Heidelinde 
Finkbeiner-Knapp, Sozialpädagogin, Familientherapeutin und 
Fachberaterin.

Mittwoch, 16. Oktober 2025, 19:00 Uhr, in der Friedenskir-
che der Evang.-methodistischen Kirche, Salzäckerstraße 7,  
71665 Vaihingen/Enz

Eintritt frei – Spenden willkommen.

Veranstalter: 
Diakonische Bezirksstelle Vaihingen/Enz, 
Heilbronner Straße 19, 71665 Vaihingen/Enz
Infotelefon: 07042 / 9304-0


